
anwesende MdStuRa: Sophia Bier, Selina Dürrbeck, Friedrich Gallon, Jessica Herrmann, Kai Hölzen, Leah Kanthack, Franz-L.
Klaus, Jonas Kuhn, Jens Lagemann, Markus Leipe, Linda Nistler, Florian Rappen, Jonathan Schäfer,
Hendrike Schoppa, Scania Steger, Tim Wenzel, Markus Wolf, Elisabeth Zettel, Lea Zuliani 

entschuldigte MdStuRa: Marcel Horstmann, Martin Jäger, Jonas Krüger 

ruhende Mandate: Yona Brettschneider, Marcus Dao, Julian Raber, Jordi Ziour 

unentschuldigte MdStuRa: Jasper  Hansen,  Lena-Marie  Hütter,  Benjamin  Kintzel,  Lilly  Krahner,  Margarita  Kravchenko,  Jonas
Schink, Cosmas Tanzer, Amir Tolba, Jan Ziegner 

beratende Mitglieder: Jil Diercks, Felix Graf, Gerrit Huchtemann, Isabella Weigand 

Gäste: Martin Schmidt, Johanna Helfeld, Carsten Hölbing, Sonja Garan, Natalie Hebeler, Jan Möller, Fabian
Pasewald, Martin Emberger, Tim Große, Robert Gruhne 

Sitzungsleitung: Lea Zuliani

Protokollant: Kai Hölzen, Jonathan Schäfer 

Sitzungsort: SR 114

Sitzungsmaterial zu dem Protokoll: 

Die Sitzungsleitung eröffnet die Sitzung um 18:22 Uhr.

TOP        01              Berichte  

Lea Zuliani berichtet darüber, dass es Fachschaftsräte gibt, die auf an andere Fachschaftsräte verliehene Gegenstände eine 
Leihgebühr erheben. Der Vorstand bittet darum, dass dies unterlassen wird, da die Gegenstände durch Mittel der Studierendenschaft 
angeschafft wurden und damit im allgemeinen der Studierendenschaft gehören. 

Gerrit Huchtemann berichtet, dass die Einschränkung der Nutzung von Werbemitteln des Stura durch den FSR Wiwi wieder aufgehoben
wurde.

Jan Möller berichtet, dass am Wochenende von Freitag bis Samstag der Campusmedientag stattfindet. Am Samstag von 17-19 Uhr 
findet eine Diskussionsrunde statt, für die Jan gerne noch ein Mitglied des Stura gewinnen würde. 

Seit gestern findet die Jenaer Pride Week statt. Gerrit Huchtemann berichtet über das Programm. 

Markus Wolf weist darauf hin, dass es momentan innerhalb der KTS ein Kommunikationsproblem zu geben scheint. Falls es weiterhin 
Probleme mit der KTS gibt, dann berichtet dies bitte dem Vorstand bzw. Martin Schmidt von der EAH. 

GO-Antrag von Markus Wolf: 15 Minuten Pause
Ohne Gegenrede angenommen.

Sitzungsunterbrechung um 18:41 Uhr
Weiterführen der Sitzung um 18:58 Uhr 

GO-Antrag von Kai Hölzen: 15 Minuten Pause 
keine Gegenrede 

Sitzungsunterbrechung 19:02 Uhr 
Weiterführen der Sitzung um 19:15
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TOP        02              Feststellung der Beschlussfähigkeit und Tagesordnung  

Von 34 gewählten StuRa-Mitgliedern sind 17 anwesend. Damit ist das Gremium für diese Sitzung beschlussfähig.

Vorläufige Tagesordnung

TOP 01 Berichte

TOP 02 Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

TOP 03 **Diskussion und Beschluss: AVB (Vorstand)

TOP 04  11. Lesung und Beschluss: Änderung der Finanzordnung in §5 Abs. 2 (Scania Sofie Steger)

TOP 05 4. Lesung und Beschluss: Satzungsänderung Wahlvorstand (Scania Sofie Steger)

TOP 06 Diskussion und Beschluss: F-003-2019 (Fabian Pasewald)

TOP 07 Diskussion und Beschluss: M-021-2019 (Theresa Wünsch)

TOP 08 Diskussion und Beschluss: M-018-2019 (Elsa-Jasmin Nagel)

TOP 09 Diskussion und Beschluss: Sitzmöglichkeiten (Felix Graf)

TOP 10 Diskussion: StuRa-Vorstand (Lea Zuliani)

TOP 11 Diskussion und Beschluss: M-029-2019 (Sven Bischoff)

TOP 12 Sonstiges

*Für diesen TOP ist der Studierendenrat nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Verfassten Studierendenschaft
auch dann beschlussfähig, wenn weniger als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
** Dieser TOP kann unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt werden.

Gerrit Huchtemann: Alt TOP 6 zu neu TOP 3
Gegenrede durch Markus Wolf
5-5-4 - abgelehnt 

Alt Top 10 zurückgezogen durch die Antragsstellerin

Beschlossene Tagesordnung

TOP 01 Berichte

TOP 02 Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

TOP 03 **Diskussion und Beschluss: AVB (Vorstand)

TOP 04  11. Lesung und Beschluss: Änderung der Finanzordnung in §5 Abs. 2 (Scania Sofie Steger)

TOP 05 4. Lesung und Beschluss: Satzungsänderung Wahlvorstand (Scania Sofie Steger)

TOP 06 Diskussion und Beschluss: F-003-2019 (Fabian Pasewald)

TOP 07 Diskussion und Beschluss: M-021-2019 (Theresa Wünsch)

TOP 08 Diskussion und Beschluss: M-018-2019 (Elsa-Jasmin Nagel)

TOP 09 Diskussion und Beschluss: Sitzmöglichkeiten (Felix Graf)

TOP 10 Diskussion und Beschluss: M-029-2019 (Sven Bischoff)

TOP 11 Sonstiges

Abstimmung über die Tagesordnung:  14/ 0 / 1  - angenommen
Damit ist diese Tagesordnung so beschlossen!

TOP 03 **AVB
Diskussion und Beschluss Vorstand

Antrags- bzw. Informationstext
Erfolgt in der Sitzung.

Änderungsantrag 1 (Scania Steger): 
Ergänze in jeder AVB: „Führen von Stundennachweisen“ 

Beschlusstext
Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller Universität Jena, beschließt die vorliegenden
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Arbeitsvorgangsbeschreibungen.

GO-Antrag Lea Zuliani: Ausschluss der Öffentlichkeit 
Kein Gegenrede 

Ausschluss der Öffentlichkeit um 19.21

Wiederherstellung der Öffentlichkeit um 20:54

Unterbrechung des TOPs 

Abstimmung TOP 03: _ _ / _ _ / _ _  - _____________

TOP 04 Änderung der Finanzordnung in § 5 Abs. 2
10. Lesung und Beschluss Scania Steger

Antrags- bzw. Informationstext
Nach §5 Absatz 2 der neuen Thüringer Verordnung über die Haushalts- und Wirtschaftsführung
der Studierendenschaften an den Hochschulen des Landes geändert durch die Verordnung vom 6.
August 2018 wird der Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen. Unsere
Satzung sieht derzeit jedoch immernoch eine strengere zweidrittel Mehrheit vor. Um die
Verabschiedung des Haushalts zu erleichtern, plädiere ich für eine Anpassung unserer Satzung an
die neueste ThürStudFVO.
Alt: Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit einer Zweidrittelmehrheit seiner
stimmberechtigen Mitglieder.
Neu: Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner gewählten
Mitglieder.
Nach §24 Absatz 4 Satzung ist eine ’’satzungsändernde Mehrheit erreicht, wenn zwei Drittel der
Mitglieder des Studierendenrates zustimmen.“ Dies bitte ich bei der Abstimmung zu beachten.

Änderungsantrag 1 (Mike Niederstraßer): 
001 §44 Abs. 2 Satzung wird wie folgt gefasst: "Der Studierendenrat
beschließt den Haushaltsplan sowie Ergänzungen und Änderungen mit der
Mehrheit seiner gewählten Mitglieder.“
002 §43 wird wie folgt gefasst "Das Haushaltsjahr dauert vom 1. April
eines Kalenderjahres bis zum 31. März des Folgejahres."
003 §5 Absatz der Finanzordnung wird gestrichen.
004 Der Satzung wird ein neuer §49 Absatz 5 hinzugefügt: "Die Regelung
nach §44 Abs. 2 findet erstmal zum 1.4.2020 Anwendung. Für die Zeit vom
1. Januar 2020 bis zum 31. März 2020 beschließt der Studierendenrat eine
Übergangsregelung."
005 Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Änderungsantrag 2: 
Änderungsantrag, der auch die Satzung einbezieht und
eine weitere Lesung, weil es inhaltlich nicht mehr das selbe ist.
Streichung der HH-Verfahrensvorgaben in der Satzung, da in der FinO
geregelt, nach §80 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz ThürHG auch dorthin
auslagerbar und somit redundant. Es dürfte aufgrund der Neuregelung in
der ThürStudFVO auch unproblematisch sein. Genehmigt werden muss eh
beides, aber mit gegenläufiger Satzung müsste die Genehmigung eigentlich
versagt werden

GO-Antrag Markus Leipe: Beendigung der Lesung 
Keine Gegenrede

Beschlusstext
Ersetzte §5 Absatz 2 der Finanzordnung durch
’’Der Studierendenrat beschließt den Haushaltsplan mit der Mehrheit seiner gewählten Mitglieder.“

Abstimmung TOP 04: _ _ / _ _ / _ _  - Lesung beendet

TOP 05 Änderung der Satzung in §15 Absatz 2 und § 16 Absatz 1
3. Lesung und Beschluss Scania Sofie Steger

Antrags- bzw. Informationstext
Lieber Vorstand,

hiermit beantrage ich den angehängten Tagesordnungspunkt für die folgende Sitzung.
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Viele Grüße und sonnige Ostern
Scania Sofie Steger

Derzeitige Formulierungdes §15 Absatz 2 der Satzung:Mitglieder des Wahlvorstandes können
nicht gleichzeitig als Kandidaten aufgestellt werden.Antrag: Streiche §15 Absatz 2 der
Satzung.Derzeitige Formulierung des §16 Absatz 1 der Satzung: Es wird ein Wahlvorstand
gebildet.Dieser besteht aus fünf Studierenden.Die Mitgliederdes Wahlvorstandes bestellt der
Studierendenrat für die Dauer eines Jahres.Der Wahlvorstand führt ab diesem Zeitpunkt seine
Geschäfte bis zur Neubestellung.Antrag: Ergänze §16 Absatz 1 der Satzung um Neu Satz 2: Es
wird ein Wahlvorstand gebildet.Dieser besteht aus fünf Studierenden, die Mitglieder mindestens
dreier unterschiedlicher Fakultäten sind. Die Mitgliederdes Wahlvorstandes bestellt der
Studierendenrat für die Dauer eines Jahres.Der Wahlvorstand führt ab diesem Zeitpunkt seine
Geschäfte bis zur Neubestellung.Begründung: Alle Jahre wieder ist es schwierig, einen neuen
Wahlvorstand zu finden, da engagierte Studierende meist auch in der Gremienarbeit (FSR, StuRa)
mitwirken wollen. Durch die Streichung dieser Regelung soll die Bereitschaft zur Mitwirkung im
Wahlvorstand gefördert werden.Um zu vermeiden, dass eine Fakultät bzw. eine Liste einer
Fakultät den gesamten Wahlvorstand stellt und dann innerhalb des Wahlvorstands
Stimmenmehrheit hat und diesen Umstand zur Bevorteilung nutzt, wird eine neue Regelung
eingeführt, die besagt, dass Wahlvorstandsmitglieder aus mindestens drei Unterschiedlichen
Fakultäten gestellt werden müssen. Bei einem dreiköpfigen Vorstand muss also jeder aus einer
anderen Fakultät kommen, bei einem vierköpfigen dürfen maximal zwei Personen von der gleichen
Fakultät sein, bei einem fünfköpfigen Wahlvorstand dürfen auch maximal zwei Personen von der
gleichen Fakultät sein. So erreicht keine Fakultät eine Stimmenmehrheit, einem Missbrauch des
Amts als Wahlvorstand wird somit vorgebeugt.

GO-Antrag Jonathan Schäfer: Beendigung der Lesung
Keine Gegenrede

Beschlusstext
Streiche §15 Absatz 2 der Satzung.Ergänze §16 Absatz 1 der Satzung um Neu Satz 2: Es wird ein
Wahlvorstand gebildet.Dieser besteht aus fünf Studierenden, die Mitglieder mindestens dreier
unterschiedlicher Fakultäten sind.Die Mitgliederdes Wahlvorstandes bestellt der Studierendenrat
für die Dauer eines Jahres.Der Wahlvorstand führt ab diesem Zeitpunkt seine Geschäfte bis zur
Neubestellung.

Abstimmung TOP 05: _ _ / _ _ / _ _  - Lesung beendet

TOP 06 Diskussion und Beschluss: F-003-2019
Diskussion und Beschluss Fabian Pasewald

Antrags- bzw. Informationstext
Teilfinanzierung der Jubiläumsfeier des Studentenchors der FSU Jena (70 Jahre) in der Philo-
Mensa am 22.06.19.

Beschlusstext
Der Studierendenrat beschließt den Finanzantrag F-003-2019.

Abstimmung TOP 06: 10 /0 /0  - angenommen 

TOP 07 M-021-2019
Diskussion und Beschluss Theresa Wünsch

Antrags- bzw. Informationstext
Siehe Anlage

GO-Antrag Lea Zuliani: Vertagung des TOPs
Keine Gegenrede

Beschlusstext
Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe M-021-2019

Abstimmung TOP 07: _ / _ _ / _ _  - vertagt 

TOP 08 Mittelfreigabe M-018-2019
Diskussion und Beschluss Elsa-Jasmin Nagel

Antrags- bzw. Informationstext
Siehe Anhang

Beschlusstext
Der Studierendenrat beschließt M-018-2019.
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Abstimmung TOP 08: 8 / 0 / 1 - _angenommen 

TOP 09 Sitzmöglichkeiten
Diskussion und Beschluss Felix Graf 

Antrags- bzw. Informationstext
Liebe Mitglieder des StuRa,

uns ist allen bekannt, dass Arbeitsplatz in der Uni knapp ist. Sowohl die Cafeteria wie auch der
Frei(t)raum und die Tische der ersten und zweiten Etage sind regelmäßig voll belegt.

Wenn für Umfragen für studentische Arbeiten im Foyer Tische und Stühle aufgestellt werden, kann
schnell beobachtet werden, dass diese, außerhalb der Befragungszeit, von Studierenden als
Arbeitsplätze genutzt werden. Bedauerlicherweise werden die Tische und Stühle bereits nach
kurzer Zeit wieder weg geräumt und stehen so nicht mehr zur Verfügung.

Da das Foyer der CZ3 große Teile des Semesters unbenutzt ist, sollten in dieser Zeit die Tische
und Stühle als Arbeitsplatz zur Verfügung stehen.

Beschlusstext
Der StuRa beschließt, die Universität um eine Prüfung zu bitten, ob im Foyer der CZ3 Tische und
Stühle als Arbeitsplatz für die Studierenden aufgestellt werden können, wie es auch zu
Befragungszwecken realisiert wird.

Abstimmung TOP 09: 10 / 0 / 0 - angenommen 

TOP 10 Mittelfreigabe M-029-2019 
Diskussion und Beschluss: Sven Bischoff 

Antrags- bzw. Informationstext
siehe Anhang 

Beschlusstext
Der Studierendenrat beschließt die Mittelfreigabe M-029-2019 

Abstimmung TOP 10: 9 / 0 / 0 - angenommen 

TOP        11                Sonstiges  

Gerrit Huchtemann: 
• Unterstützung CSD am Samstag durch Leute mit medizinischem Background als Notfallhelfer sowie als Ordner 

GO-Antrag Jonathan Schäfer: Zurückkehren zu TOP 3 AVB
Keine Gegenrede

GO-Antrag Lea Zuliani: Ausschluss der Öffentlichkeit außer EAH StuRa Vorstand sowie Angestellte 
Keine Gegenrede

Ausschluss der Öffentlichkeit um 21:18

Wiederherstellung der Öffentlichkeit um 00:29 Uhr 

Wiederaufnahme TOP 11 Sonstiges: 

persönliche Erklärung Scania Steger: 
„Ich bin gegen namentliche Abstimmungen über Personalangelegenheiten, aber noch relativ wach.“

persönliche Erklärung Markus Leipe: 
„Das mitten in der Vorlesungszeit für die Beschlussfähigkeit mehrere Pausen eingelegt und individuelle MdStuRa hergeschleift werden
müssen ist bitter. Dass sich die an den AVBs interessierten MdStuRa am Ende an einer Hand abzählen lassen können ist ein absolutes
Armutszeugnis. 
Zudem bedauere ich die Übernahme des Gremiums durch süddeutsche Importstudierende und fordere eine paritätische Verteilung der
Mandate nach Besatzungszonen.“ 

persönliche Erklärung Jonathan Schäfer: 
„Auch  ich  verurteile  die  geringe  Beteiligung  zum  Ende  der  Sitzung  (4  Personen)  sehr.  Dabei  begrüße  ich  jedoch  den  Willen  der
Anwesenden. 
Des weiteren möchte ich sämtlich MdStuRa darum bitten, sich an meiner Anwesenheits(-quote) ein Beispiel zu nehmen.“ 
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persönliche Erklärung Lea Zuliani: 
„Ich begrüße es zutiefst, dass die Arbeitsvorgangsbeschreibungne in mühseliger Arbeit von den 4 verbliebenden MdStura (Scania Steger,
Markus Leipe, Jonathan Schäfer und Lea Zuliani) beschlossen werden konnten.“ 

Die Sitzungsleitung schließt den Tagesordnungspunkt und damit die Sitzung um 00:40 Uhr.

Protokoll Sitzungsleitung
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